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Satzung des Hap-Ki-Do Club Oelde e.V. 
================================ 
 
 
ü  1  Name des Vereins 
 
Der Hap-Ki-Do Club Oelde e.V. ist ein eingetragener Verein. Gerichtsstand ist Beckum. Als 
Versicherungstra ger gilt die Sporthilfe e.V. Duisburg. Der Name des Vereins lautet wie folgt: 
 
          H A P - K I - D O  Club Oelde e.V. 
 
 
ü  2  Zweck des Vereins 
 
Zweck und Ta tigkeit des Vereins ist es, Sport als Korper- und Geisteskultur zu pflegen und zu 
fordern. Das Vermogen des Vereins darf nur zu sportlichen und kulturellen Zwecken im Sinne des 
Amateursportgedankens Verwendung finden. Wirtschaftliche Ziele, parteipolitische und 
konfessionelle Bestrebungen sowie rassische Einschra nkungen sind ausgeschlossen. 
 
 
ü  3  Gemeinnu tzigkeit 
 
(1) Der Verein ist selbstlos ta tig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsgema Ü en Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Korperschaft fremd sind, oder durch 
unverha ltnisma Ü ig hohe Vergutungen begunstigt werden. 
 
 
ü  4  Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied kann jeder werden, der gewillt ist, zur Forderung und zum Aufbau des Vereins 
beizutragen. 
(2) Der Verein besteht aus aktiven, passiven sowie aus Ehrenmitgliedern. Aktive Mitglieder sind 
solche, die sich sportlich im Verein beta tigen, passive Mitglieder sind solche, die sich nicht sportlich 
im Verein beta tigen, diesen aber unterstutzen, Ehrenmitglieder sind solche, die sich um das Wohl 
des Vereins besonders verdient gemacht haben. 
(3) Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Verein ein schriftliches Aufnahmegesuch mit 
Einzugserma chtigung uber ein Girokonto zu richten. 
(4) Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bedurfen der Genehmigung des 
gesetzlichen Vertreters fur die Aufnahme. 
(5) Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. 
(6) Alle Mitglieder haben die Pflicht, die Satzung zu beachten, die von den Vereinsorganen 
rechtma Ü ig gefaÜ ten Beschlusse zu befolgen, die festgelegten Beitra ge punktlich zu entrichten, 
vereinseigene Gegensta nde bei Beendigung der Mitgliedschaft zuruckzugeben. Ein 
Zuruckbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht steht ihnen nicht zu. 
(7) Vom Vorstand kann solchen Personen die Mitgliedschaft ver weigert werden, die durch ihren Ruf 
oder ihr Verhalten das Ansehen des Vereins herabsetzen konnten. Eine Ablehnung eines 
Aufnahmeantrages bedarf keiner Begrundung. 
(8) Gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages steht dem Antragsteller ein Widerspruchsrecht zu. 
U ber den Einspruch entscheidet dann eine ordentliche Mitgliederversammlung. 
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ü  5  Maäregelungen 
 
(1) Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen rechtma Ü ige Anordnungen des Vorstandes 
und der Abteilungen verstoÜ en, konnen nach vorheriger Anhorung vom Vorstand folgende 
MaÜ nahmen verha ngt werden: 
      - Verweis 
      - zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb 
        und den Veranstaltungen des Vereins. 
 
(2) Der Bescheid uber die MaÜ regelungen ist mit Einschreibebrief zuzustellen. 
 
(3) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhorung vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen 
werden: 
     - wegen erheblicher Nichterfullung der Satzung 
     - wegen Zahlungsruckstand mit Beitra gen von mehr als sechs Monaten nach rechtzeitiger 
       Mahnung mit angemessener Zahlungsfrist 
     - wegen eines schweren VerstoÜ es gegen die Interessen des Vereins 
     - wegen groben unsportlichen Verhaltens 
     - wegen unehrenhafter Handlungen 
 
(4) Der Bescheid uber den AusschluÜ  ist mit Einschreibebrief zuzustellen. Gegen den BeschluÜ  ist 
binnen einer Frist von 30 Tagen nach Zustellung schriftlicher Widerspruch moglich. U ber den 
Einspruch entscheidet eine ordentliche Mitgliederversammlung. 
 
 
ü  6  Ehrenmitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder, die sich durch langja hrige Ta tigkeit fur den Verein besondere Verdienste erworben 
haben, konnen zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
(2) In gleicher Weise konnen auch Nichtmitglieder, die sich um den Verein verdient gemacht haben, 
geehrt werden. 
 
 
ü  7  Beitrage 
 
(1) Die Hohe der monatlichen Mitgliederbeitra ge, der Aufnahmegebuhren, der auÜ erordentlichen 
Beitra ge und Leistungen werden von der Mitgliederversammlung festgelegt mit Ausnahme der 
Abgaben an den Verband (Jahressichtmarke), die in der Hohe festgelegt wird, die der Verband 
vorgibt. 
(2)  Die Mitgliedsbeitra ge sind ja hrlich im Voraus durch Einzugserma chtigung zu entrichten.  Die 
unter Ä  13 (1) Ziffer 1 - 7 bezeichneten  Personen sind von der Beitragspflicht befreit. Ebenfalls sind 
Ehrenmitglieder beitragsfrei. 
(3) In besonders begrundeten Fa llen kann der Beitrag auf schriftlichen Antrag vom Vorstand 
gestundet, erma Ü igt oder erlassen werden. 
 
 
ü  8  Erlo schen der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder durch AusschluÜ . 
(2) Jedes Mitglied hat sich bei Austritt aus dem Verein schriftlich abzumelden. Bei Austritt ist eine 
dreimonatige Kundigungsfrist einzuhalten. Die Mitgliedschaft kann nur zum 31.12. eines Jahres 
gekundigt werden. 
(3) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erloschen alle aus der Mitgliedschaft entspringenden 
Rechte und Pflichten. 
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ü  9  Mitgliederversammlung 
 
(1) Bis Ende des Monats Ma rz jeden Jahres findet die ordentliche Jahreshauptversammlung statt. 
Eine Mitgliederversammlung wird vom Vorstand in den durch die Satzung bestimmten Fa llen sowie 
dann einberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert. Die Einladung hierzu erfolgt 
schriftlich vier Wochen vorher durch den Vorstand an alle stimmberechtigten Mitglieder. 
(2) Eine auÜ erordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von zwei Monaten mit 
entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es der Vorstand beschlieÜ t oder ein Zehntel der 
stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden unter Angabe des Zweckes beantragt 
hat. 
(3) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
(4) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehoren: 
     - Wahl der Vorstandsmitglieder mit Ausnahme des Jugendwartes 
     - Wahl der Kassenprufer 
     - Entgegennahme  und Aussprache der Jahresberichte der Vorstandsmitglieder 
     - Entlastung des Vorstandes 
     - Satzungsa nderungen 
     - Abstimmung  uber Vorschla ge und Ernennung von Ehrenmitgliedern 
     - Verabschiedung von Antra gen 
     - U berprufung der Durchfuhrung von Beschlussen vorangegangener Mitgliederversammlungen 
(5) Die Beschlusse jeder Mitgliederversammlung sind im Protokoll festzuhalten. Der Protokollfuhrer 
der Mitgliederversammlung kann mit dessen Einversta ndnis auf der Versammlung vom Vorstand 
oder ggf. vom Versammlungsleiter bestimmt werden. Findet sich niemand zu dieser Aufgabe bereit, 
ist der Proto kollfuhrer des Vorstandes gema Ü  _ 13 (1) Punkt 3, automatisch Protokollfuhrer der 
Mitgliederversammlung. Der Protokollfuhrer der Mitgliederversammlung hat nach Fertigstellung des 
Protokolls dieses zu unterzeichnen und ubernimmt somit gleichzeitig die Verantwortung fur die 
Richtigkeit des Protokolls. Ebenfalls ist das Protokoll vom 1. oder 2. Vorsitzenden gegenzuzeichnen. 
Dem Protokoll wird eine Anwesenheitsliste hinzugefugt, auf der auch die Zahl der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder vermerkt sein muÜ . 
 
 
ü  10 Antrage 
 
(1) Antra ge zur Tagesordnung sind mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin beim 
Vorstand schriftlich einzureichen. Dagegen sind Antra ge zur Mitgliederversammlung, die als 
Tagesordnungspunkt erscheinen sollen, jeweils bis sechs Wochen vor Jahresende beim Vorstand 
einzureichen. 
(2) Antra ge, die nicht auf der Tagesordnung stehen und nicht innerhalb der Fristen eingereicht 
wurden, werden nur mit einfacher Stimmenmehrheit in die Tagesordnung aufgenommen. 
 
 
ü  11 Wahlrecht 
 
(1) Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dem Verein mindestens drei Monate 
angehoren, haben das aktive Wahlrecht. 
(2) Das passive Wahlrecht haben nur voll gescha ftsfa hige aktive Mitglieder,die dem Verein 
mindestens sechs Monate angehoren. 
(3) Ehrenmitglieder und passive Mitglieder haben nur das aktive Wahlrecht. 
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ü  12 Beschlu sse und Wahlen 
 
(1) Die Beschlusse jeder Versammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten gefaÜ t. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
(2) Die Mehrheit ist bei der BeschluÜ fassung der abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen zu 
berechnen. Enthaltungen sind nicht mitzuza hlen. 
(3) Wahlen werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten entschieden. Stehen 
mehr als zwei Kandidaten zur Wahl, ist die absolute Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 
erforderlich. Erreicht keiner der Kandidaten diese Mehrheit, so erfolgt eine Stichwahl zwischen den 
beiden Erstplazierten. Diese wird mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten 
entschieden. 
(4) Abstimmungen oder Wahlen erfolgen durch Handzeichen. Ist einer der anwesenden 
Stimmberechtigten fur geheime Wahl, so ist mit Stimmzetteln abzustimmen. 
(5) Soll die Satzung gea ndert werden, so ist jedem stimmberechtigten Mitglied mit der Einladung zur 
Jahreshauptversammlung der Anderungsantrag schriftlich mitzuteilen. Satzungsa nderungen 
mussen mit dreiviertel aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
 
 
ü  13 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand ist das fuhrende Organ des Vereins. Er ist der Mitgliederversammlung 
verantwortlich und besteht aus: 
       1.  1. Vorsitzender 
       2.  2. Vorsitzender 
       3.  Gescha ftsfuhrer und Protokollfuhrer 
       4.  Kassenwart 
       5.  Sozial- und Pressewart 
       6.  Jugendwart 
       7.  Abteilungsleiter (einer pro Abteilung) 
 
(2) Gescha ftsfuhrender Vorstand im Sinne des Ä  26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. 
Vorsitzende, der Gescha ftsfuhrer und der Kassenwart. 
(3) Der gescha ftsfuhrende Vorstand ist fur Aufgaben zusta ndig, die aufgrund ihrer Dringlichkeit 
einer schnellen Erledigung bedurfen. Er fuhrt die Beschlusse des Gesamtvorstandes aus und 
erledigt auÜ erdem Aufgaben, deren Behandlung durch den Gesamtvorstand nicht notwendig ist. 
(4) Der Gesamtvorstand ist uber die Ta tigkeit des gescha ftsfuhrenden Vorstandes laufend zu 
informieren. 
(5) Der Vorstand hat der Mitgliederversammlung einen Haushaltsplan zur Beratung und zur 
Genehmigung vorzulegen. 
(6) Die unter Ä  13 (1) aufgefuhrten Personen werden bis auf den Jugendwart wa hrend der 
ordentlichen Jahreshauptversammlung fur die Dauer von zwei Jahren mit einfacher 
Stimmenmehrheit gewa hlt. Bei der Wahl der Abteilungsleiter durfen nur die stimmberechtigten 
Mitglieder wa hlen, die in der jeweiligen Abteilung gemeldet sind. 
(7) Die Vereinigung von mehr als zwei Amtern in einer Person ist unzula ssig. Die Bestellung als 
Vorstand wird mit dem ersten Tage des auf die Wahl folgenden Monats wirksam. 
(8) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so hat der Vorstand unverzuglich fur die Dauer der 
laufenden Wahlperiode ein neues Vorstandsmitglied kommissarisch zu bestellen. 
(9) Der Vorstand vertritt den Verein nach innen und auÜ en. Zur rechtsgescha ftlichen Vertretung des 
Vereins ist der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende in Verbindung mit einem weiteren Mitglied des 
gescha ftsfuhrenden Vorstandes berechtigt. 
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ü  14 Vorstandssitzungen 
 
(1) Der Vorstand wird vom 1. Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden 
mit einer Frist von einer Woche eingeladen. 
(2) Auf Wunsch von mindestens zwei seiner Mitglieder ist der Vorstand vom 1. Vorsitzenden 
kurzfristig einzuberufen. 
(3) Die Vorstandssitzungen werden vom 1. Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung vom 2. 
Vorsitzenden geleitet. 
(4) Der Vorstand ist beschluÜ fa hig, wenn mehr als die Ha lfte seiner Mitglieder anwesend ist und zur 
Sitzung ordnungsgema Ü  eingeladen wurde. Die BeschluÜ fa higkeit ist zu Beginn der Sitzung vom 
Vorsitzenden festzustellen. Die Sitzung ist zu schlieÜ en, wenn auf Antrag BeschluÜ unfa higkeit 
festgestellt wurde. 
 
 
ü  15 Gliederung des Vereins 
 
(1) Fur die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfall 
durch BeschluÜ  des Vorstandes gegrundet. 
(2) Die Abteilungen werden durch je einen Abteilungsleiter geleitet. 
(3) Der Abteilungsleiter jeder Abteilung ist verantwortlich fur alle Belange der Abteilung. Seine 
Aufgaben sind insbesondere: 
     -  Einsetzung von U bungsleitern 
     -  Festlegung der Trainingsziele und Erarbeitung von Richtlinien fur dasTraining 
     -  U berwachung der U bungsleiter und des Trainingsablaufes 
     -  Festlegung der Gruppen- und Trainingszeitenaufteilung 
     -  Festlegung der Prufungstermine 
 
 
ü  16 Vereinsjugend 
 
(1) Der VereinsjugendausschuÜ  erfullt seine Aufgaben im Rahmen der Vereinssatzung, der 
Jugendordnung sowie der Beschlusse des Vereinsjugendtages. 
(2) Der VereinsjugendausschuÜ  ist fur seine Beschlusse dem Vereinsjugendtag und dem 
Vereinsvorstand verantwortlich. 
(3) Der VereinsjugendausschuÜ  ist zusta ndig fur alle Jugendangelegenheiten der Vereins. Er 
entscheidet uber die Verwendung der der Jugendabteilung zuflieÜ enden Mittel. 
 
 
ü  17 Kassenpru fer 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wa hlt fur die Dauer von zwei Jahren zwei Revisoren, und zwar 
ja hrlich abwechselnd jeweils einen Revisor, die verpflichtet sind, die Buchfuhrung des Kassieres zu 
uberwachen, die Kassenbelege und den Kassenbericht zu prufen, und in der 
Jahreshauptversammlung daruber zu berichten. Jede Prufung ist zehn Tage vorher dem Vorstand 
zu melden. 
(2) Die Kassenprufer durfen dem Vorstand nicht angehoren. 
(3) Die Jahresrechnung soll unter den Gesichtspunkten der Rechtma Ü igkeit, Zweckma Ü igkeit und 
Wirtschaftlichkeit gepruft werden. 
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ü  18  Auflo sung oder Zusammenschluä 
 
(1) Nur eine eigens dazu einberufene Vereinsversammlung kann die Auflosung der Vereins oder 
den ZusammenschluÜ  mit einem anderen Verein beschlieÜ en. Diese Versammlung ist 
beschluÜ fa hig, wenn mindestens 50% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Hierzu ist 
eine Mehrheit von dreiviertel der stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer erforderlich. Die 
 Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 
 
(2) Sollte die erste Versammlung nicht beschluÜ fa hig sein, so ist eine zweite einzuberufen, die dann 
mit einer Mehrheit von zweidrittel der anwesenden Stimmberechtigten den BeschluÜ  uber die 
Auflosung oder den ZusammenschluÜ  fassen kann. 
 
(3) Bei Auflosung des Vereins fa llt das Vermogen des Vereins dem Roten Kreuz oder einer a hnlich 
steuerbegunstigten Korperschaft zu. Es darf nur fur gemeinnutzige und mildta tige Zwecke 
verwendet werden. 
 
Oelde, den 22. Februar 2002 
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Jugendordnung des Hap-Ki-Do Club Oelde e.V. 
====================================== 
 
 
ü  1  Mitglieder 
 
Mitglieder der Jugendabteilung des Hap-Ki-Do Club Oelde e.V. sind alle weiblichen und ma nnlichen 
Jugendliche, die am 01. Januar eines Jahres das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie 
die gewa hlten und berufenen Mitarbeiter der Jugendabteilung. Fur sie gilt die Jugendordnung im 
Rahmen der Satzung des Hap-Ki-Do Club Oelde e.V. 
 
 
ü  2  Fu hren und Verwalten 
 
Die Jugendabteilung fuhrt und verwaltet sich selbsta ndig und entscheidet uber die VERWENDUNG 
der ihr zuflieÜ enden Mittel. 
 
 
ü  3  Organe 
 
     Organe der Jugendabteilung sind: 
 
       a) der Vereinsjugendtag 
       b) der VereinsjugendausschuÜ  
 
 
ü  4  Jugendausschuä 
 
     Der JugendausschuÜ  setzt sich zusammen aus: 
 
         a) dem Jugendwart         (mindestens 18 Jahre)  
         b) seinem Stellvertreter   (mindestens 16 Jahre) 
         c) einem Beisitzer 
 
Der Jugendwart hat Sitz und Stimme im Vorstand des Hap-Ki-Do Club Oelde e.V. Die Abstimmung 
im Jugendvorstand erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Jugendwartes. 
 
 
ü  5  Vereinsjugendtag 
 
Der Vereinsjugendtag ist das oberste Organ der Jugendabteilung. Sie setzt sich zusammen aus den 
Mitgliedern der Jugendabteilung und den U bungsleitern der Jugend. Alle Mitglieder des 
Vereinsjugendtages sind ab dem vollendeten 12. Lebensjahr stimm- und wahlberechtigt. Der 
Vereinsjugendtag wird vom Jugendwart einberufen und geleitet. Er muÜ  mindestens 14 Tage vor 
der Jahreshauptversammlung stattgefunden haben. Antra ge mussen schriftlich mindestens eine 
Woche vor dem Vereinsjugendtag beim Jugendwart eingehen. 
 
 
ü  6  Aufgaben des Vereinsjugendtages 
 
Der Vereinsjugendtag entscheidet uber Antra ge, wa hlt den JugendausschuÜ  und erteilt diesem 
Entlastung, spricht ihm Vertrauen oder MiÜ trauen aus. Die Abstimmung erfolgt mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Auf Verlangen von mindestens zehn anwesenden Mitgliedern muÜ  geheim 
abgestimmt werden. 
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ü  7  Einladungen 
 
Die Einladung zum Vereinsjugendtag erfolgt mundlich durch die U bungsleiter und/oder durch 
Handzettel mindestens eine Woche vor dem Vereinsjugendtag. AuÜ erordentliche 
Jugendversammlungen werden bei besonderem AnlaÜ  vom JugendausschuÜ  einberufen. 
 
 
ü  8  Kassenverwaltung 
 
Die Kassenverwaltung obliegt dem JugendausschuÜ . Die Kassenprufer der Vereins sind zugleich 
Kassenprufer der Jugendabteilung. Der Kassenbericht erfolgt jeweils auf dem Vereinsjugendtag. 
 
ü  9  Amtsdauer 
 
Die Amtsdauer des Jugendausschusses betra gt zwei Jahre. Die Mitglieder des Jugendausschusses 
werden turnusgema Ü  im Jahresrhytmus gewa hlt, 
 
       a) im 1. Jahr der Jugendwart 
       b) im 2. Jahr der Stellvertreter und der Beisitzer. 
 
Der JugendausschuÜ  wird auf der Jahreshauptversammlung bekanntgegeben und besta tigt. 
 
 
ü  10 Vorschriften 
 
Soweit diese Jugendordnung einzelnen Fragen nicht regelt, gilt die Satzung des Vereins, andernfalls 
das Gesetz. 
 
 
ü  11 Inkrafttreten 
 
Diese Jugendordnung tritt in Kraft mit Abstimmung der Jahreshauptversammlung des Hap-Ki-Do 
Club Oelde e.V. 
 
Oelde, den 26. Januar 1986 
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